
Frage 58
Frage der Abgeordneten Gökay Akbulut (Die Linke):

Hat die Bundesregierung Informationen zu den in Medien-
berichten vorgelegten Hinweisen (vergleiche www.dw.com/ 
de/chris t ian-schmidt-hoher-repraesentant-bosnien-  
herzegowina-milorad-dodik-republika-srpska/a-77117542), 
wonach der angekündigte Rückzug Christian Schmidts als Ho-
her Repräsentant für Bosnien und Herzegowina im Zusam-
menhang mit Druck der US-Administration unter Präsident 
Donald Trump und energiewirtschaftlichen Interessen von 
mit der Trump-Familie verbundenen Investoren an einem 
Pipelineprojekt in Bosnien und Herzegowina stehen könnte, 
und, wenn ja, welche Konsequenzen zieht sie daraus für ihre 
bisherige Unterstützung des Amtes des Hohen Repräsentanten, 
das seit Jahrzehnten tief in die demokratische Selbstbestim-
mung Bosniens und Herzegowinas eingreifen kann?

Antwort der Staatsministerin Serap Güler:
Der Hohe Repräsentant hat am 12. Mai 2026 im 

Rahmen der regulären Berichterstattung vor dem VN- 
Sicherheitsrat erklärt, sich aus persönlichen Gründen 
von seinem Amt zurückzuziehen. Die Bundesregierung 
respektiert diese Entscheidung und dankt Christian 
Schmidt ausdrücklich für seine Arbeit für Frieden, Stabi-
lität und den Zusammenhalt von Bosnien und Herzego-
wina.

Die Bundesregierung unterstützt die Institution des 
Hohen Repräsentanten als Garant für die Sicherung der 
zivilen Aspekte der Daytoner Friedensordnung.

Frage 59
Frage der Abgeordneten Clara Bünger (Die Linke):

Welche aktuellen Zahlenangaben kann die Bundesregierung 
zur bisherigen Praxis der Härtefallprüfung nach § 22 des Auf-
enthaltsgesetzes (AufenthG) im Rahmen der zweijährigen 
Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberech-
tigten machen (etwa zur Zahl entsprechender Härtefallanzei-
gen, bisheriger Entscheidungen und Ergebnissen der Prüfun-
gen, erteilter Visa und wie vielen dieser ein gerichtlicher 
Vergleich oder eine positive gerichtliche Entscheidung voraus-
ging), und inwiefern können die von der Bundesregierung 
herangezogenen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts 
Berlin (vergleiche Antwort auf meine schriftliche Frage 61 
auf Bundestagsdrucksache 21/4657) ihre Auffassung stützen, 
dass die restriktive Anwendung der Härtefallregelung mit den 
Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) vereinbar sei, da es in dem Urteil 38 K 427/24 V 
(Seite 12 folgende) im Gegenteil heißt, dass die Anwendung 
„des hergekommenen, eine Sondersituation voraussetzenden 
Maßstabs“ – wie vom Auswärtigen Amt praktiziert (vergleiche 
Antwort der Bundesregierung zu Frage 1 der Kleinen Anfrage 
der Fraktion Die Linke auf Bundestagsdrucksache 21/1732) – 
höherrangiges Recht nicht ausreichend berücksichtige (auch in 
dem Urteil 18 K 159/25 V ist von einer notwendigen „weiten 
Auslegung des § 22 Satz 1 AufenthG“ die Rede, während die 
Urteile 21 K 116/23 V und 13 K 42/25 V mit keinem Wort auf 
das Grundsatzurteil M. A. des EGMR eingehen), zumal das 
Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil 1 C 8.21 vom 
8. Dezember 2022 nur deshalb von einer höheren Schwelle 
in Bezug auf § 22 AufenthG sprach, weil zugleich eine positive 
Ermessensentscheidung im Rahmen des damaligen § 36a Auf-
enthG möglich war (bitte begründen)?

Antwort der Staatsministerin Serap Güler:
Zum Stichtag 15. Mai 2026 lagen der Internationalen 

Organisation für Migration (IOM) 4 787 Härtefallanzei-
gen vor. IOM hat 2 467 Interviews betreffend 8 495 Per-
sonen durchgeführt. Für rund 1 140 dieser Härtefallanzei-

gen hat IOM die Sachverhaltsermittlung abgeschlossen 
und diese an das Auswärtige Amt (AA) für die Vorprü-
fung übermittelt.

Seit Mitte April 2026 wird die Vorprüfung durch das 
Bundesverwaltungsamt (BVA) unter fachlicher Anlei-
tung durch das AA durchgeführt. AA und BVA haben 
die Vorprüfung von 1 022 Härtefallanzeigen abgeschlos-
sen. In der großen Mehrzahl der Fälle ist danach bisher 
ein Härtefall im Sinne des § 22 Satz 1 Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG) nicht festgestellt worden. 285 Fälle befinden 
sich noch in vertiefter Prüfung. Nach § 22 Satz 1 Auf-
enthG sind während der aktuellen Aussetzung des Fami-
liennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten bisher sie-
ben Visa erteilt worden, fünf davon im Rahmen 
gerichtlicher Vergleiche.

Eine laufende statistische Erfassung mit Aufschlüsse-
lung nach Alter, Herkunftsländern und Bearbeitungs-
stand der jeweiligen Härtefallanzeige und anhängigen 
Visumanträgen erfolgt nicht.

Darüber hinaus wird auf die Antwort der Bundesregie-
rung vom 19. März 2026 auf Frage 15 der Kleinen An-
frage der Fraktion Die Linke (Bundestagsdrucksache 
21/4915) verwiesen.

Die Bundesregierung weist im Übrigen darauf hin, 
dass in keiner der ihr bekannten Entscheidungen des Ver-
waltungsgerichts Berlins und des Oberverwaltungs-
gerichts Berlin-Brandenburg festgestellt wird, dass das 
Aussetzungsgesetz mit höherrangigem Recht unverein-
bar sei. Dies gilt auch für das von der Fragestellerin in 
Bezug genommene Urteil der 38. Kammer des Verwal-
tungsgerichts Berlin vom 3. Dezember 2025 (VG 38 
K 427/24 V).

Frage 60
Frage des Abgeordneten Dr. Rainer Kraft (AfD):

Wird die Bundesregierung auf die Entscheidung der schwe-
dischen Regierung, den Bau der 700-MW-Hansa-Power-
Bridge-Verbindung offiziell wegen „Ineffizienzen des deut-
schen Strommarktes“ und möglichen höheren Preisen und 
Instabilität in Südschweden abzulehnen, reagieren, und, 
wenn ja, wie, und hat sie Schritte unternommen, um diese 
Entscheidung Schwedens zu revidieren, und, wenn ja, welche 
(https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/ 
Sweden-Rejects-New-Power-Cable-to-Germany-Over- 
Market-Inefficiencies.html?trk=public_post_comment-text)?

Antwort der Parl. Staatssekretärin Gitta Connemann:
Die Bundesregierung bedauert, dass die schwedische 

Regierung den geplanten Interkonnektor zwischen 
Deutschland und Schweden, die sogenannte Hansa 
PowerBridge, nicht weiterverfolgt. Das Projekt ist eines 
von vielen Projekten, die grenzüberschreitenden Strom-
austausch in Europa ermöglichen und die Versorgungs-
sicherheit noch weiter verbessern sollen.

Die Bundesregierung führt mit Schweden regelmäßig 
Gespräche über verschiedene Kanäle, um für eine Fort-
führung der Hansa PowerBridge zu werben. Ob und 
wann Schweden den Stopp zurücknehmen wird, ist ak-
tuell ungewiss.
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